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An das 
Bundesministerium für 
Gesundheit. Sport 
und KonsumentensL.hutz 

Rad~tzkystraße 2 
1031 Wie n 

Gentechnikgesetz; 
Stellungnahme 

:'.''SJ~ 0 Il1ils;.: -.: . .::i( 
••• ;: ... ~, Ldfld;·.·.., •• > 

-:-: .. 0S ,:U :·2·:C 
D. ·(h"y,~hl ~.,,:~,:)e 157 

Zu Zahl GZ 32.290/55-11I/9/92. \'o:n 22. [.ezem!)er 1992 

-

Die Tiroler Landesregierung ni::mt auf Grund ihres ßeschlusses vom L. l"lärz 

1993 zum Entwurf eines Gen techr.ikgesetzes wie folgt Stellunr,! 

I. Allgemeines: 

1. Der Titel des Gesetzes lautet: "Bundesgesetz über Haßnah::en zum Schuu 

der Gesundheit des :-1enscher: einschl::'eßlich seiner Nachko::.::enschaf tune 

der Umwelt vor Schäden durch gentechnisc:"e Eingriffe". 

§ 1 legt <;I.1s Ziel des Gesetzes den Schutz des i"~e:l5chen einschEE:iHich 

seiner Nachkommenschaft \'01' gesundheitlichen Sci":2den fes~. Dabei ist 

der Schutz der Umwelt zu benicksichLigen, da die Gesund~eit des r'1enscnen 

maßgeblich von seinen Umwel:bedingungen aLhängt. 
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§ 3 Abs. 1 bestimmt als Grundsatz, daß gentec.hnische Arbeiten ..• nur 

dann zulässig sind, wenn u.a. schädliche Auswirkungen auf Cie Umwelt 

nicht zu erwarten sind (Vorsorgeprin7.ip). 

Diese und zahlreiche andere Bestiwml,ngen des Entwurfes haben neben dem 

Schutz der menschlichen Gesundheit auch den Schutz der Umwelt als gleich­

rangigen Schutzzweck zam Inhalt. 

Dem Bundesgesetzgeber fehlt es aDer an einer umfassenden UmwelrschutzkoJj­

petenz; insbesondere die Angelegenh(~iten des Natut'- und des Tierschutzes 

fallen in die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers. 

Der Bundesgesetzgeber könnte z ..... ar im Sinne des vom Verfassungsgeri chtshof 

entwickelten Berücksichtigungsprinzips auf kompetenzfr~~e Belange Be­

dacht nehmen (vgl. VfSlg. 3163/1957, 7138/1973), etwa 'in Form eines 

ueklarativen Bedachtnahmegebotes auf Landesrecht (vgl. VfSlg. 3858/1960) 

odel" eines gesetzlichen Bedachtnahmegebotes, bei dem d(:l" Verrang der 

eigenen Ziele gegenüber den kompetefizfremden Zielen gewahrt bleibt. 

Von einer derartj,gen Bedachtnahme auf kOIJlpetenzfremde Ziele kann aber 

beim vorliegenden Entwurf nicht mehr die Rede sein; vielmehr greift 

dieser i.n verfassungswidr iger Weise in Landeskornpetenzen ei.n. 

2. Die Aufgaben des Gesundheits\.esens (Art. 10 Ab:>. 1 Z. 12 B-VG) sind 

in mittelbarer Bundesver .... altung nach Art. 102 Abs. 1 B-VG, das heißt 

durch den Landeshauptmann und die thm unterstellten Lande:sbehörden, 

zU vollziehen. Der Verfassungsgerichtshof erachtet es nun für zulässig, 

daß auch im Bereich der mittelbaren ~u;'ldesverwalt!.lng in einem bestimmten 

Ausmaß und unter Einh.ütung sonstiger verfassungsrechtlicr.er Grenzen 

auch dem Bundesminister Aufgaben zur Besorgung in erster Instanz über­

Lragen werden können. Allerdings i$t diese ~rmächt.i gung von Verfassung 

wegen beschränkt. insbesondere darf sie nicht dazu fuhren, das System 
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der mittelbO:iren Bumlesvez*21tung, "das 7.l; den w~sentlic;-:en Ele::;enten 

der Realisierung des bundf;;~~LaaLl.:..chen t:dugesetzes der ::;sterreichis,:hen 

Bundesverfassung zählt", ZJ unterl2.ufer. ~v81. Vi31g. 11:.03/l9~7). 

Der gegenständliche Gesetzesentwuri sie~:t, abgesehen \0':;. einzelnen ::':lo af­

bestimmllogen, ausschließlich die Z;Jständgkeit ';~n ßuncesbehö:-dcn (i.rr 

wesentlichen P,undesmi n; ster) 7i1r ·;ooLlz.:.ehung dieses Gesetzes vor: G:'es 

komrne einer Aushöhlung dt:'s ?rinzi p'" der u:i ttel baren DUrt:esver\;,'c 1 tur:g 

gleich. Es ist nicht eifim21 vorgesehen, daß gcw1sse Tni~rmationen. te~en 

Kenntnis et\v'a im Zusammen:-:ang mit ~oU:ell~n von ::.edeutlong seir. könnte, 

oder über vorläufige ZW3r.gS- und. S:"cherheitsmaßr:ahmen. ::;cm Lanceshal!?t­

mann und/oder den Rezi. rks';erwal tungsber.örden z~kommen ::,;':ssen. 

3. Der Entwurf weisto weiters zahlre-:c~e Verordnungsermäch::.iguflgen auf. Dies 

mag einerseits im Interesse einer gewissen FlexibllitäL, die auf Gr~nd 

des raschen Wandels im Bereich der Gen::echnik erforderl ich ist, gerecht-

fertigt sein, andererseits wird aber die Beurteilung de~ Auswirkungen 

des Gesetzes erschwert. 

4. Die Tiroler Landesregieru~3 verlar.g: weiters, d~2 die Jr. Österreich beste­

henden Unternehmen durch iie vorgesehene gesetzliche Kebelung nicht 

schlechter- gestel.lt werdero! als die im Ausland bestehe~tden Ur-terneh:-aen 

dUI:ch die dort geltenden \"orschrifcoen ge:5tellt sind, di.es insb~sondere 

mil dem Ziel der Erhaltu3g he~mischer Arbeitspl~t2e. 

11. Zu den einzelnen P,estjmm~~gen; 

Zu § 3 Abs. 4: 

Diese Bestimmung sieht als GL.:ndsat2. vor, daß die Cffentl ~ okei. t nach :':a0g~lbc 

dieses Gesetzes in seine Vol1ziehung e~nzub~nden ist. Das 5-VG kennt z~ar 

eine Hitwirkullg des Volkes E.:O. der Rec:"u:sptechung U.rt. 9: :\":Js. 1 f.-VG) , 

nicht <lber an der Verwaltung, Gemei::~ .i.St hier .... or:: die l:kteiligi..lng der 

Öffentlichkeit 3n hestimmte:1 ~:erfahre:1 nacn diese:n :;esetz; dies sollte aller-

dings auch so zum Ausdruck k0~men. 
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Lu § 4: 

Die Definitionen der Abs. 10 und 11 sche:.nen im Hinblick auf c:.:.e detlli.llienen 

Regelungen der §§ 14ff. entbehrlich. 

Zu ~ 7: 

1m letzten Satz des Abs. 3 müßt.e es "der Bundesminister für Ge~~jildhei ~, Sport 

und Konsumentschutz" statt Her" lauten. 

Zu § 8: 

Fraglich ist, WO die im Abs_ 3 angeführten R1chtlinie~ der Gentechn~kkommi6-

sion zu veröffentlichen sind; dies gj 1t auch für die d1l andere:i Stellen dieBes 

Geset7.es normierte VerpfHchtung zur Veröffentlichung VOll Ric::t.linien (ct",·(;. 

§ 13 Abs. 5). 

Zu § 13: 

1m Abs. 2 ist vorgesehen, dnß der Betreiber bei einem Unfall die Feuerwehr 

sowie die Behörde (das ist der zuständige Bundesmin; ster) über den lJufall 

unverzüglich zu unterrichten hat. Nach Abs. 3 sind bei einer Gefährcung der 

Gesundheit der Anrainer auch diese unverzüglich ZU informieren. Diese Infor­

mations- pflichL.en scheinen jedoch insofern mangelhaft. ah; ei.~e Verständ.i..gunS 

auch der für Katast.rophen 7.uständigen B,~h6rden ebenso wie Jer.E::r Behörden, 

die etwa fiir Evakuierullgen zust.ändig si.:ld, fehlt. Es sollte ::i<l~er \'urgeseher: 

werden., daß die Gemeinde. die Bezirksverwaltungsbehörde und/o~er der Landes­

hauptmann vom Unfall in Kenntnis zu setzen sind. Es scheint: :-.a::lid: :licht 

zweckmäßig, zwar den Bundesmini~ter in Wien und die Anrainer ZL: irltormieren, 

nicht. aber die lokalen Behörden. 
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Zu den §§ 14 bis 18: 

Die Anmeldung DZ\\.'. Bewilligung von gent~chni$chen Arbeiten .. -:'ri einen erheb­

lichen Verwal tungsaufwand verurs5.chell. :::s sollte dahe:" gepr:i:t .... erder., ob 

derart aufwendige Verfahren aue:: bei jenen Sic~ier~eit.5stufen, in der.en kein 

oder nur ein geringes Risiko vorliegt. notwendig ist. 

Zu § 20: 

Inwie\iei t das hier geregel ~e Ani',örungsvE:rfahren mit. de:n ill parlamen t:arischer 

Behandlung stehenden Bürgerbeteiligungsgesetz abgescimIIlt ist., ~nn nicht 

beurteilt werden. Eine Abstimmung wird Jedoch jedenf~lls er[o~.jerlich sein. 

§ 20 sieht vor. daß bei Vorlage bestim:nter An::;eldungen von gentech~ischen 

ArbelLen d.er zuständige Bundesminister im Amts:,latt zur \hf'.ner Zeitung und 

in drei weiteren Zei~ungen kund2umache~ hat, caß die Anroelr.u~g zur ~insicht­

nahme bei der Behörde (das ist .... iedenlül der bl;ndesminister> 3"Jf1 iegt: und 

daß es jeder-mann freisteht, innerhalb d~r vier"öchigen Aufleg'.lngsfr"ist. be­

gründete Einwendungen schriftlich zu üb·~rmitteln. Zu den Publikat.ionsorganen 

führen die Erläuternden Bemerkungen aus, daß Cie Kur.dmachung "in drei weiteren 

7.eitungen. die am Stanuort der gentechnischen .\nlage vorzugs .... eise gelesen 

werden" erfolgen soll. Dies sollte jedoch bereits i!:l Geset;~estext zum Ausdruck 

kommen. da sich diese Auslegung nicht zwingend ergibt. 

Aul3erdem scheint eine Auflage ledigllch bei cer zuständigcr. Ee~örc.e - das 

ist der Bundesminister in Wien - nicht ausreichend. "BetroEfe:lc Öffentlich­

keit" wird hauptsächlich jene am Stancurt tler Anlage sein. Liegt c:'eser etwa 

in Tirol oder Vorarlberg, so ist angesichts c.es darr:i~ verbur.cenen .!.,:fwandes 

wohl nicht mit einer hreiten Beteiligung der ~ffenLlichkeit Z~ rechnen. Eine 

derartige Regelung konnte somit leicht den Verdacht erwecker., die Bet.eiligung 

der Öffentlichkeit doch nicht so eanz E:rnst zu nehr.1e.iI. 
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Es stellL sich auch die Fr:;l.ge der Sinnhaftigkeit eines - .... oh1 nicht im 1n­

teresse de!" Verfahrensökonomie liegenden - Anhörungsrechtes für jedermann. 

Jedenfalls wird verlangt, die Parteisteilung ausJändischer SL~llen zu 

streichen. 

Weiters sollte auch der L3ndeshauptffinon von derartigen Anmeldungen verstän­

digt werden. 

Zu § 28: 

Hier ist auf die Ausführungen zu § 10 zU verwci~en. 

Zu § 29: 

Vergleiche die Ausführungen zu § 13. 

Zu § 35: 

Beim TronsIJort von gen techni seh veränderlen Organismen soll te im Ges~ .. 7. vor­

gesehen werden, daß auch der IK'lndeshauptmann jenes Bundeslandes, durch das 

der Transport. führt, hierüber zu inforrnieren ist. Gerade bei 'l'ransporten 

von Organismen der SicherheitsstIl ren 3 u.nd 4 ~;ull te dies unbedingt beachtet 

werden, da ja auc.h Notfallmal.inahmen bei einem Unfall bekannt gegeben werden 

müssen. 

Zu § 40: 

lm Abs. 4 sollte es "Behörde" st.att "der 13unde~millister fHr Gesundheit, Sport 

und Konsum~nten$c.hutz" lauten. DieS gilt auch für' § (14. 

DeI' Ausdruc.k "EnLlilündigte" (2. 5) entspri.cht nicht mehr dem ABGB. 

~ ~ 44: 

Die Regelung des Abs. 2 scheint kompctenzrechtlich bedenklic.h. Es ist llci.mlich 

Aufgabe des nach Art. 12 Abs. 1 Z. 1 B-VG zur Regelung von AngclegenhciLefi 

der Heil- und Pflegeanstalten zuständigen Gesetzgebers. fest~ulegen. welche 

Aufgaben dem ärztlic;hen Le iter einer Krankenanstalt zukoltL.llen (vgl. Schrammei, 

Krankenanstaltengesetz und Sozialversicherungsrecht, jn Zeitschrift für- Ar­

beÜs- und Sozialrecht Nr. 4/1990, S. 110). 
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Zu ~ 47: 

l::benso kompetenzrechtlich bedenklich ist auch Giese ?est.immung. 

Auch wenn nach Jen Erläuternden 3emerkungen hier nicht. nur Personeo. fUr 

die das Arbeitnehm~rschutzgest!i,..z gilt, erfaßt ',,'erden sollen. so ist Cl.E:se 

Bestimmung doCh dem Arbeitnehrnerschutz zuzuordnen. Auf dieser kompetenzrecht­

lichen Grundlage kann der ßundesge~etzgeber sc~it aber nichc et~a Dier.stneh~er 

des Landes oder der Gemeinden erfassen, SO\-leit diese rücht in J:)etriehen tätig 

sind. Dies gilt euch für § 48. 

Außerdem sollte nicht nur die physische, sOil.dern auc~ die psychische Eignung 

gepr-üfr. wcr-den. 

Zu § 52: 

Die Gentechnikkommission set2t sich auS insgesamt 31 Hitgliedern zusa!1lIIlen. 

Es stellt sich die Frage. ob bei einer .ierart großen Anzahl von Mi tgli.ederfl 

ein effizientes Arbeiten überhaupt möglich ist. 

1m Abs. 3 muß es statt "lit." "Z." lauten. 

Zu § 54: 

Ein PriisenzquoruOl von einem Drittel der Mitglieder s~:;ei nt zu , .. enig. 

Unklar ist, warum ein El-s~tzmitglied d:;.nn ein Stim:nrecht ha~en soll. wenn 

die Person, die es veI"lritt, der. Vorsitz führt. Im ::aile der Stimmengleic.hheit 

würden dem vorsitzführeIlilen Ressort faktisch zwei St: itnmen z1;kommen. 

Auch sollte das Konsensquorulli ausdrücklich und nicht nur inürekt normiert 

werden. 

Zu ~ 69: 

Im Abs. 1 isL vorgesehen, daß der Betreiber ln der ~n~eldung jene lp.forma­

tianen angeben kann. deren Bekanntwerden seiner Wct.t:·oe .... erbscellung schaden 

könnte und die somit vertraulich behiln0.elt werden sc:'lten. Jiese lr,forma-
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tionen sind der Öffentl.ichk.eit nicht zugänglich. Es ist nicht klar, in welcher 

Form die Behörde über die Vertraulichkeit von Informationen entscheidet. 

Probleme können s:ich auch bei genetischen Analysen im medizinischen Bereich 

ergeben. Gewisse genetische Infor:r.stionen konnen Rückschlüs~;e auf Erbkrank­

heiten zulassen, sodaß damit auch Informationen über Personen verbunden sind, 

die in direkter Linie mit dem Betroffenen verw6.ndt sind. Es stellt sich die 

Frage, inwieweit solche betroffene Personen informiert werden sollen. Es 

könnte auch der Fall sein, daß bet einem genetischen Test unerwartet zusätz­

liche Informationen auft.reten, die zu einem Handeln zwingen könnten. Dabei 

handelt es sich um äußerst sensible gesundhei tsbezogene Datf~n. D~mit verbunden 

ist auch die Betroffenheit der Privatsphäre, wenn bei einer Person auf Grund 

der genetischen Informationen feststeht. daß überr.ragbare Erbkrankheiten 

vorliegen. Dies bedeutet ein Spannungsverhältn.is zum Recht des Betroffenen 

auf Information über gewisse Daten. Der Gesetzesentwurf gibt über diese Fragen 

keine ausreichende Antwort. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der Parlaments­

direktion zugeleitet. 

Für die LandE~stegierung: 

j:])~:1 

4::.J t) i) j 
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